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1
 Mit eingeschlossen sind auch andere Leistungsnachweise wie z.B. Hausarbeiten, Fallstudien, Referate, Präsentationen. 

2
 Verbindliche Anmeldung zur Erbringung eines Leistungsnachweises 

2
 Für C und F Frau Frey, für L und O Herr Schwab. 

3
 Für C Frau Kucera, für F und MF Frau Kleinschroth, für L und ML Frau Chalghoumi,  

  für O und MC Herr Mazzucco. 

Dozierende

•Spätestens nach Ablauf der ersten zwei Wochen des neuen Semesters gibt der Dozierende dem 
Verantwortlichen für die Prüfungsplanung Bescheid, welche Prüfungsform für die jeweiligen Teilgebiete 
vorgesehen sind. 

Dozierende & 
Studierende

•Nachdem der Dozierende für das jeweilige Teilgebiet festgelegt hat, dass die Prüfungsform ein 
Leistungsnachweis im Sinne von Fußnote 1 ist, vergibt er selbstständig die Themen an die Studierenden 
innerhalb der Vorlesung.

Studierende 
(-> Homepage)

•Nach Themenzuweisung füllen die Studierenden die dafür vorgesehene „Verbindliche Anmeldung zur 
Erbringung eines Leistungsnachweises“ aus und geben diese, bis spätesten zu einem Stichtag den der 
Dozierende vorgibt, direkt beim Dozierenden ab. Den Vordruck dafür können sich die Studierenden von 
unserer Homepage downloaden². 

Studierende & 
Dozierende

•Nachdem die Studierenden Ihren Leistungsnachweis erbracht haben, erfolgt die Benotung durch den 
Dozierenden mit Eintragung der Note auf das jeweilige Anmeldeformular. 

Dozierende & 
Prüfungsamt

•Die fertig ausgefüllten Formulare werden daraufhin vom Dozierenden direkt im Prüfungsamt bei dem für 
sie zuständigen Ansprechpartner3 abgegeben.   

Prüfungsamt 

•Im Prüfungsamt werden dann die einzelnen Noten- bzw. Punktebescheinigungen gesammelt und den 
entsprechenden Modulen für die abschließende Zusammenrechnung zugeordnet.

Prüfungsamt & 
Fachbereich 

•Sobald das Modul komplett ist, werden die Punktelisten dem jeweiligen Ansprechpartner4 im Fachbereich 
zur Zusammenrechnung gegeben.

Fachbereich & 
Prüfungsamt  

•Nach abschließender Gesamtbenotung durch den Fachbereich gehen alle Dokumente zur Eingabe in das 
Notensystem und endgültigen Ablage im Archiv an das Prüfungsamt zurück.

Fehlversuchsregelungen: 

 

Sobald der Studierende das Anmeldeformular unterschrieben hat ist dieser Prüfungsteil für Ihn bindend. Es 

obliegt dem Dozierenden nachträgliche Änderungen des Themas an- oder abzulehnen. Ein kompletter 

Rücktritt ist nach Unterschrift nicht mehr möglich. Sollte der Studierende die Leistung wie angemeldet 

nicht erbringen, führt das zum Nicht-Bestehen dieses Prüfungsteils. Im Krankheitsfalle muss ein ärztliches 

Attest vorgelegt werden.(Eine eMail ist hierfür nicht ausreichend.) In diesem Falle obliegt es dem 

Dozierenden einen eventuellen Nachholtermin (z.B. bei einer Präsentation) noch im laufenden Semester 

anzubieten.     
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http://fb3.fh-ludwigshafen.de/fileadmin/files/05_download/Form_AnmeldungSeminararbeit.pdf

